
Prügel für Kunden bei der ARGE in Bonn
von Hans-Jürgen Graf

„Wir haben uns durch die gesamte Situation sehr bedroht gefühlt. Zudem 
äußerte sich  das Wachpersonal im Anschluss recht menschenverachtend 
zu dem Vorfall“, so eine Beteiligte, die sich während des Vorfalls in der 
ARGE aufhielt mit ihrem kleinen Kind aufhielt. 

Jahrgang 01/Ausgabe 1

April 2008   Preis: 0,00 Euro

von Hans-Jürgen Graf

Nürnberg - Der Professor, dessen 
juristische Fachkommentare von 
den Gerichten immer wieder in 
ihren Entscheidungen angeführt 
werden und von denen reichlich 
Gebrauch gemacht wird, hat 
bereits im Jahre 2003 eine erste 
Fachstellungnahme zu den 
Entwürfen der Regierung zur 
Zusammenlegung von Sozialhilfe 
und Arbeitslosenhilfe 
veröffentlicht. Dies berichtet 
Tacheles e. V. (www.tacheles-
sozialhilfe.de) in einer 
Veröffentlichung aus dem 
Februar 2005.
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So kritisiert Berlit, dass Arbeitslose 
gezwungen werden sollen, eine 
„Eingliederungsvereinbarung” mit der 
Arbeitsverwaltung abzuschließen. Dies 
greife „unverhältnismäßig” in die durch 
Artikel 2 Grundgesetz geschützte 
Vertragsfreiheit ein. Der Rückgriff auf die 
Vertragsform stelle einen 
„Formenmissbrauch des Gesetzgebers” dar, 
dem auch das Sozialstaatsgebot nach Artikel 
20 Grundgesetz entgegen stehe. Denn die 
Arbeitslosen würden damit einem 
„sanktionsbewehrten Zwang zur 
rechtsgeschäftlichen
Selbstunterwerfung” ausgesetzt. Zudem 
wird die Rechtsschutzgarantie nach Artikel 
19 Grundgesetz in Frage gestellt. Denn den 
Arbeitslosen könne für den Fall, dass sie 
sich später gegen den Inhalt der
Eingliederungsvereinbarung zur Wehr 
setzen, immer „ihre Zustimmung zum 
Vertrag entgegengehalten werden”. Dies ist 
nach Berlit's Ansicht um so gravierender, als 
nach den Gesetzesentwürfen „auch objektiv 
willkürliche, fachlich sinnwidrige oder 
solche Eingliederungsleistungsangebote, die 
vertretbare und Erfolg versprechende 
Eigenplanungen” der Arbeitslosen 
„konterkarieren”, als „zumutbar” gelten 
würden. Die Betroffenen hätten daher 
„keinen wirksamen Schutz” vor 
„unqualifizierten, überforderten oder gar 
böswilligen Fallmanagern” der 
Arbeitsverwaltung.

Nach den 
Gesetzesentwürfen müssen Arbeitslose, die 
momentan nicht auf dem ersten 
Arbeitsmarkt vermittelbar sind, auch 
sonstige „Arbeitsgelegenheiten” 
übernehmen, 
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für die sie nur eine geringe Aufwandsentschädigung erhalten - 
und zwar auch dann, wenn dies ihre Eingliederungschancen 
auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht erhöht. Bei
Ablehnung dieser Arbeiten sind verschärfte Sanktionen 
vorgesehen. Berlit wirft die Frage auf, ob solche Sanktionen 
nicht mit dem Verbot der Zwangsarbeit nach Artikel 12 
Grundgesetz kollidieren könnten. Diese Frage stelle sich 
„zumindest” dann, „wenn die Arbeitskraft nicht zu 
marktnahen Bedingungen eingesetzt werden soll”.

www.oktarion.net

1. Todestag



Die Würde des Menschen ist 
unantastbar!?

Artikel 1 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland:

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen 
Menschenrechten als Grundlage jeder 

menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und 
der Gerechtigkeit in der Welt.

von Hans-Jürgen Graf
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3mnewswire.org
www.britishnewsflash.net

www.regionalhilfe.de
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HUNGERSTREIK seit 
Anfang März
von Hans-Jürgen Graf

Die regionale Presse vom westfalen blatt schrieb im 
jüngsten kurzbericht, pfeifer hätte seinen 
hungerstreik beendet. Doch dieser berichtete heute 
Erwerbslosen nach Anfrage: "An meiner lage hat 
sich nichts geändert. Mir geht esimmer 
schlechter.Wahrscheinlich werde ich meinen Kampf 
gegen die hartz-IV-gesetze verlieren,hoffe aber, dass 

dann andere weitermachen."

Gütersloh/Bonn –Mittlerweile seit fünf Wochen 
befindet sich Berndt Pfeifer im Hungerstreik und 
sein Gesundheitszustand ist mittlerweile in 
einem alarmierenden dramatischen Zustand. 
Gegenüber dem Erwerbslosen Forum 
Deutschland sagte Pfeifer, dass er mittlerweile 
starke Schmerzen habe und sehr friert. »Es geht 
mir seit heute sehr schlecht und ich habe keine 
Hoffnungen, dass die GT-Aktiv einlenken wird. 
Sie nimmt meinen Tod in Kauf. Ich bin 
inzwischen alleine, weil meine Mitbewohnerin, 
die als Erzieherin bei der Stadt arbeitet, Druck 
bekommen hat, aus zuziehen«, so Pfeifer in 
einem Telefonat mit dem Erwerbslosen Forum 
Deutschland.

Infos und Kontakt zu Berndt Pfeifer durch:
Martin Behrsing (0160/99278357)

"Leben um zu 
glauben - glauben um 
zu leben"



von Hans-Jürgen Graf und 
Thomas, Michael Müller

"Abstellgleis Hartz IV"



Behindert - Chronisch krank und 
ALG II

von Hans-Jürgen Graf






